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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 6. Februar 201330

221

Sechste Verordnung 
zur Änderung der Vergabeverordnung NRW

Vom 28. Januar 2013

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 2 des Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ratifi -
zierung des Staatsvertrages über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 15. Mai 2008 (GV. 
NRW. S.  386), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
4. Mai 2012 (GV. NRW. S. 196), wird wie folgt geändert:

1.  § 18 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Wörter „Buchstaben a bis c“ werden durch die 
Wörter „Buchstaben a bis e“ ersetzt.

 b)   Die Wörter „in vollem Umfang“ werden durch die 
Wörter „im Umfang der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mindestdauer“ ersetzt.

 c)   Die Angabe „Buchstabe d“ wird durch die Angabe 
„Buchstabe f“ ersetzt.

2.   In §  24 Absatz  2 Satz  2 werden die Wörter „nur in 
dieser Quote“ durch die Wörter „nicht in der Abitur-
bestenquote, in der Wartezeitquote und in der Quote, 
in der die Auswahl auf Grund der Durchschnittsnote 
und weiterer Merkmale der Hochschule durchgeführt 
wird,“ ersetzt.

3.   In § 26 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „Stu-
dienleistungen oder Studienzeiten aus einem anderen 
oder früheren Studium oder aus einem dem gewähl-
ten Studiengang entsprechenden Studium außerhalb 
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes“ durch das 
Wort „Leistungen“ ersetzt.

4.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  4 werden das Semikolon und der 
Halbsatz 2 gestrichen.

  bb)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

     „Im Fall mehrerer Registrierungen einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers gilt die zeit-
lich letzte Registrierung, unter der Zulas-
sungsanträge eingegangen sind; nur über 
diese Zulassungsanträge wird entschieden.“

 b)  Absatz 9 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden nach dem Wort „vergeben“ 
die Wörter angefügt:

     „; die Clearingphase kann aus zwei Clearing-
verfahren bestehen“.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Der Zulassungsantrag muss für die Teil-
nahme an dem ersten Clearingverfahren für 
das Sommersemester bis zum 6. März und für 
das Wintersemester bis zum 3. September, für 
die Teilnahme an dem zweiten Clearingver-
fahren für das Sommersemester bis zum 
4.  April und für das Wintersemester bis zum 
4.  Oktober elektronisch über das Webportal 
der Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten).“

  cc)   In Satz  7 werden die Wörter „der Clearing-
phase“ durch die Wörter „des jeweiligen 
Clearingverfahrens“ ersetzt.

 c)  Absatz 10 wird aufgehoben.

 d)  Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 10.

 e)   Nach Absatz  10 wird folgender Absatz  11 einge-
fügt:

   „(11) Beruht die Zulassung auf falschen Angaben 
im Zulassungsantrag, wird sie unwirksam; auf 

diese Rechtsfolge ist bei der Antragstellung und 
im Zulassungsbescheid hinzuweisen. Satz  1 gilt 
für Rückstellungsbescheide nach Absatz 10 Satz 2 
entsprechend.“

 f)  Absatz 12 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „zum Winterse-
mester 2012/2013 oder zum Sommersemester 
2013“ durch die Wörter „bis einschließlich 
zum Sommersemester 2014“ ersetzt.

  bb)   In Satz 1 werden die Wörter „führt die Hoch-
schule das Nachrückverfahren durch“ durch 
die Wörter „kann die Hochschule das Nach-
rückverfahren durchführen“ ersetzt.

  cc)   In Satz  2 werden die Wörter „zum Winterse-
mester 2012/2013 oder zum Sommersemester 
2013“ durch die Wörter „bis einschließlich 
zum Sommersemester 2014“ ersetzt.

5.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 30
  Inkrafttreten“.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

  Artikel 2

   Artikel 1 Nummer  5 dieser Verordnung tritt am 
Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Artikel 1 
Nummer 4 tritt mit Beginn des Vergabeverfahrens 
zum Sommersemester 2013 in Kraft. Artikel 1 
Nummern 1 bis 3 treten mit Beginn des Vergabe-
verfahrens zum Wintersemester 2012/2013 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 28. Januar 2013

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2013 S. 30

2030

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über beamtenrechtliche 

und disziplinarrechtliche Zuständigkeiten 
im Geschäftsbereich des für den Schulbereich 

zuständigen Ministeriums
Vom 21. Januar 2013

Auf Grund des §  2 Absatz  3 und des §  105 Satz  2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. 
S.  224), des §  54 Absatz  3 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), des § 3 Absatz 1 der 
Verordnung über die Ernennung, Entlassung und Zurru-
hesetzung der Beamten und Richter des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 (GV. NRW. S.  286), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. September 
2003 (GV. NRW. S. 572), sowie der §§ 17 Absatz 5 Satz 2, 
32 Absatz 2 Satz 2, 76 Absatz 5 und 81 Satz 2 des Lan-
desdisziplinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 624), wird für den Geschäftsbereich des für den 
Schulbereich zuständigen Ministeriums verordnet:

Artikel 1
Änderung der Verordnung 

über beamtenrechtliche und disziplinarrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des für den 

Schulbereich zuständigen Ministeriums

Die Verordnung über beamtenrechtliche und disziplinar-
rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des 
für  den Schulbereich zuständigen Ministeriums vom 
17. April 1994 (GV. NRW. S. 198), zuletzt geändert durch 
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Verordnung vom 17. November 2011 (GV. NRW. S.  688), 
wird wie folgt geändert: 

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Nummer 3 wird das Wort „Studiense-
minaren“ durch die Wörter „Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung“ ersetzt.

 b)   In Absatz  4 Nummer  3 wird die Angabe „12“ 
durch die Angabe „11“ ersetzt.

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Die Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle 
der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schu-
len werden unbeschadet entgegenstehender Rege-
lungen in den nachstehend aufgeführten Angele-
genheiten ab dem 1. August 2013 durch die 
Schulleiterinnen und Schulleiter wahrgenommen:

  1.  Auswahl für die Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Probe,

  2. Entlassung auf eigenen Antrag,

  3.  Anordnung, Genehmigung und Ablehnung von 
Dienstreisen im Inland sowie in das angren-
zende Ausland,

  4.  Erteilung von einfachen Dienstzeugnissen ge-
mäß § 93 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes über die Tätigkeit an der Schule,

  5.  Anordnung und Genehmigung und Widerruf 
von Mehrarbeit und

  6.  Genehmigung und Ablehnung von Sonderur-
laub gemäß §§  25, 26, 28, 29 und 33 Absatz  1 
der Freistellungs- und Urlaubsverordnung.“

 d)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

   „(6) Die oberen Schulaufsichtsbehörden werden 
ermächtigt, zu Beginn eines Schulhalbjahres über 
die in Absatz 5 genannten Zuständigkeiten hinaus 
folgende Zuständigkeiten auf eine Schulleiterin 
oder einen Schulleiter zu übertragen, wenn dies 
schriftlich durch die Schulleiterin oder den Schul-
leiter im Einvernehmen mit der Schulkonferenz 
beantragt worden ist:

  1.  Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
(Einstellung) und

  2.  Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin oder 
eines Beamten auf Lebenszeit.“

 e)   Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 7 
bis 9.

 f)  Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Wort „Studienseminaren“ wird durch die 
Wörter „Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung“ ersetzt.

  bb)   Das Wort „Studienseminare“ wird durch die 
Wörter „Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung“ ersetzt.

  cc)   In Nummer  5 wird die Angabe „§  8 
MuSchVB“ durch die Wörter „§ 3 der Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung“ ersetzt.

 g)  Folgender Absatz 10 wird angefügt:

   „(10) Die für die Dienstaufsicht zuständige Schul-
aufsichtsbehörde berät und unterstützt die Schul-
leiterinnen und Schulleiter bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle.“

2.   § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  1  wird das Wort „Studien-
seminaren“ durch die Wörter „Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird jeweils das Wort „Studiensemi-
naren“ durch die Wörter „Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 wird die Angabe „5“ durch die Anga-
ben „5 und 6“ ersetzt.

3.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6 
 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

  (1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. §  1 Absätze 5 und 6 treten am 
1. August 2013 in Kraft.

  (2) Die Übertragung der in §  1 Absatz  5 genannten 
Zuständigkeiten auf Schulleiterinnen und Schulleiter 
der Grundschulen erfolgt zum 1. August 2015.

  (3) In Aufl ösung befi ndliche Schulen sind von der 
Übertragung der in § 1 Absatz 5 genannten Zustän-
digkeiten ausgenommen.

  (4) Die oberen Schulaufsichtsbehörden werden er-
mächtigt, zu Beginn eines Schulhalbjahres die in § 1 
Absätze 5 und 6 genannten Zuständigkeiten auf eine 
Schulleiterin oder einen Schulleiter einer Grund-
schule oder einer in Aufl ösung befi ndlichen Schule zu 
übertragen, wenn dies schriftlich durch die Schullei-
terin oder den Schulleiter im Einvernehmen mit der 
Schulkonferenz beantragt worden ist.

  (5) Schulleiterinnen und Schulleiter von Schulen, die 
am Modellvorhaben „Selbstständige Schule“ teilge-
nommen haben, und Schulleiterinnen und Schulleiter, 
denen bereits Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle 
auf Antrag übertragen worden sind, nehmen ab dem 
1. August 2013 die in § 1 Absatz 5 und Absatz 6 ge-
nannten Zuständigkeiten weiterhin wahr. Auf Antrag 
im Einvernehmen mit der Schulkonferenz können die 
Schulleiterinnen und Schulleiter von den Aufgaben 
des § 1 Absatz 6 entbunden werden.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt an dem Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Januar 2013

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein – Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2013 S. 30
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Gesetz 
zur Regelung des Pflichtexemplarrechts 

in Nordrhein-Westfalen 
Vom 29. Januar 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Regelung des Pflichtexemplarrechts 

in Nordrhein-Westfalen

2250

Artikel 1
Gesetz 

über die Ablieferung von Pflichtexemplaren 
in Nordrhein-Westfalen (Pflichtexemplargesetz 

Nordrhein-Westfalen)

§ 1 
Ablieferungspflicht, Sammelpflicht

(1) Von allen mittels eines Vervielfältigungsverfahrens 
hergestellten und zur Verbreitung bestimmten Medien-
werken, die in Nordrhein-Westfalen verlegt werden, hat 
unabhängig von der Art des Trägers und des Vervielfälti-
gungsverfahrens der Verleger unaufgefordert innerhalb 
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einer Woche nach Beginn der Verbreitung ein Stück 
unentgeltlich und auf eigene Kosten an die jeweils 
zuständige Universitäts- und Landesbibliothek abzulie-
fern (Pfl ichtexemplar). Entsprechendes gilt für Medien-
werke in unkörperlicher Form, die in öffentlichen Netzen 
dargestellt werden; bei diesen kann an die Stelle der 
Ablieferung die Bereitstellung nach den Maßgaben der 
zuständigen Bibliothek treten.

(2) Die Bibliotheken sind verpfl ichtet, die Pfl ichtexemp-
lare zu sammeln. Sie haben die Pfl ichtexemplare einzu-
ziehen, zu erschließen und für die Benutzung bereit-
zustellen sowie ihre Erhaltung und Benutzbarkeit dauer-
haft zu sichern.

(3) Ein Anspruch auf Aufnahme eines Medienwerks als 
Pfl ichtexemplar in die Sammlung besteht nicht.

§ 2 
Zuständige Bibliotheken

(1) Die Aufgabe der Sammlung der Pfl ichtexemplare 
nehmen die Universitäts- und Landesbibliotheken Bonn, 
Düsseldorf und Münster gemeinsam wahr. Örtlich zu-
ständig ist

1. für den Regierungsbezirk Köln die Universitäts- und 
Landesbibliothek Bonn,

2. für den Regierungsbezirk Düsseldorf die Universitäts- 
und Landesbibliothek Düsseldorf,

3. für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und 
Münster die Universitäts- und Landesbibliothek Müns-
ter.

(2) Die Bibliotheken erstellen gemeinsam die Nord-
rhein-Westfälische Bibliographie. Diese verzeichnet und 
erschließt die Medienwerke mit inhaltlichem Bezug zu 
Nordrhein-Westfalen unabhängig davon, ob sie inner-
halb oder außerhalb Nordrhein-Westfalens verlegt wer-
den.

(3) Das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nord-
rhein-Westfalen unterstützt die Pfl ichtexemplarsamm-
lung der Universitäts- und Landesbibliotheken sowie die 
Herausgabe der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie 
durch die Entwicklung und den Betrieb von technischen 
Infrastrukturleistungen.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

(1) Medienwerke im Sinne dieses Gesetzes sind alle Dar-
stellungen in körperlicher und unkörperlicher Form, die 
Text enthalten oder mit einem Text verbunden sind, fer-
ner besprochene Tonträger, Notendrucke und sonstige 
graphische Musikaufzeichnungen, Landkarten, Orts-
pläne und Atlanten.

(2) Eine Verbreitung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn mindestens ein Exemplar des Medienwerkes einem 
größeren Personenkreis außerhalb der an der Herstel-
lung Beteiligten zugänglich gemacht wird. Werden die 
Exemplare eines Medienwerkes einzeln auf Bestellung 
hergestellt, gilt als Beginn der Verbreitung das allge-
meine Angebot zum Erwerb von Exemplaren.

(3) Verleger im Sinne dieses Gesetzes sind auch Kommis-
sions-, Lizenz- und Selbstverleger. Bei Tonträgern gilt 
als Verleger der Hersteller. Bei Medienwerken in unkör-
perlicher Form gilt als Verleger, wer das Werk erstmals 
öffentlich zugänglich macht.

(4) Als in Nordrhein-Westfalen verlegt gilt ein Medien-
werk, dessen Verleger seinen Hauptsitz oder Hauptwohn-
sitz in Nordrhein-Westfalen hat. Bei einer Verlagsgruppe 
ist der Sitz der einzelnen Verlage maßgeblich. Die 
Angabe eines nordrhein-westfälischen Ortes als Verlags-
ort im Medienwerk begründet die Ablieferungspfl icht; 
unter mehreren Orten kommt nur der an erster oder her-
vorgehobener Stelle genannte Ort in Betracht.

§ 4 
Umfang der Ablieferungspflicht

(1) Abzuliefern sind auch alle erkennbar zu einem ablie-
ferungspfl ichtigen Medienwerk gehörenden Beilagen und 

Beigaben sowie zu Zeitschriften, Lieferungswerken, Lo-
seblattausgaben und ähnlichen Veröffentlichungen gehö-
rige Einbanddecken, Sammelordner, Titelblätter, Inhalts-
verzeichnisse, Register und andere Materialien, die der 
Vervollständigung des Medienwerkes dienen.

(2) Erscheint ein Medienwerk inhaltlich identisch in 
verschiedenen Ausgaben, unterliegen alle Ausgaben der 
Ablieferungspfl icht. Mit der Ablieferung der von der 
Bibliothek bevorzugten Ausgabe gilt die Ablieferungs-
pfl icht jedoch als vollständig erfüllt. Soweit möglich, legt 
die Bibliothek fest, welcher Ausgabeart sie für welche 
Art von Medienwerken den Vorzug gibt, und teilt dies 
den Ablieferungspfl ichtigen mit; die Pfl icht zur unaufge-
forderten Ablieferung beschränkt sich dann auf die ent-
sprechende Ausgabe. Die Bibliothek kann ihre Entschei-
dungen hinsichtlich der bevorzugten Ausgabeart für 
zukünftig abzuliefernde Medienwerke abändern.

(3) Besonders wertvolle oder aufwändige Ausgaben sind 
nur dann ablieferungspfl ichtig, wenn keine andere aus-
reichend dauerhafte Ausgabe erscheint.

(4) Medienwerke in unkörperlicher Form müssen unter 
Einhaltung der von der Deutschen Nationalbibliothek 
für Pfl ichtexemplare festgelegten technischen Standards 
und Verfahren abgeliefert werden. Abzuliefern sind auch 
alle Elemente, Software und Werkzeuge, die in ein ablie-
ferungspfl ichtiges Medienwerk in unkörperlicher Form 
eingebunden sind oder die zu seiner Darstellung, Spei-
cherung, Benutzung oder Langzeitsicherung benötigt 
werden, mit Ausnahme von Standardsoftware.

(5) Mit der Ablieferung eines Medienwerkes auf einem 
elektronischen Datenträger oder eines Medienwerkes in 
unkörperlicher Form erhält die Bibliothek das Recht, das 
Werk zu speichern, zu vervielfältigen und zu verändern 
oder diese Handlungen in ihrem Auftrag vornehmen zu 
lassen, soweit dies notwendig ist, um das Medienwerk in 
die Sammlung aufnehmen, erschließen und für die 
Benutzung bereitstellen zu können sowie seine Erhal-
tung und Benutzbarkeit dauerhaft zu sichern. Entgegen-
stehende technische Maßnahmen sind vor der Abliefe-
rung aufzuheben.

(6) Mit der Ablieferung eines Medienwerks in unkörper-
licher Form erhält die Bibliothek das Recht, das Werk in 
ihren Räumen zugänglich zu machen. Sie ist verpfl ichtet, 
ausreichende Vorkehrungen gegen eine unzulässige Ver-
vielfältigung, Veränderung oder Verbreitung des Werks zu 
treffen.

§ 5 
Ausnahmen von der Ablieferungspflicht

Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen nicht:

 1.   Medienwerke, die ausschließlich gewerblichen oder 
geschäftlichen Zwecken wie der Kundeninformation, 
der Information und Instruktion der Mitarbeiter 
oder der Verkehrsabwicklung dienen (zum Beispiel 
Verkaufskataloge, Preislisten, Werbung aller Art, An-
leitungen, Anweisungen, Fahrpläne, Veranstaltungs-
hinweise, Formblätter und Vordrucke),

 2.   Medienwerke, die ausschließlich privaten Zwecken 
dienen oder die ausschließlich einem privaten Kreis 
von Nutzern zugänglich gemacht werden,

 3.   Medienwerke, die nur Personen und Institutionen 
zugänglich gemacht werden, für die sie nach Gesetz 
oder Satzung bestimmt sind,

 4.   Medienwerke, die in einer geringeren Aufl age als 
zehn Exemplare erscheinen, ausgenommen Medien-
werke, die einzeln auf Anforderung verlegt werden,

 5.   Medienwerke mit bis zu vier Druckseiten Umfang, 
ausgenommen kartographische Werke und Musikali-
en,

 6.   Neuaufl agen und Nachdrucke, wenn sie inhaltlich 
unverändert sind und die letzte Ablieferung des Ti-
tels weniger als zehn Jahre zurückliegt,

 7.   Dissertationen und andere Hochschulprüfungsarbei-
ten, sofern sie nicht im Buchhandel erscheinen,

 8.  amtliche Veröffentlichungen,
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 9.   Referenten- und Schulungsmaterialien mit Manu-
skriptcharakter,

10.  Pressemitteilungen, Newsletter, Pressespiegel,

11.  Vorab- und Demonstrationsversionen,

12.   Sonderdrucke aus Zeitungen, Zeitschriften und 
Sammelwerken, wenn sie kein eigenes Titelblatt ha-
ben und

13.   Medienwerke, die vorwiegend als Werkzeug oder 
Plattform genutzt werden (zum Beispiel Betriebssys-
teme, sachlich neutrale Anwendungen, sachlich und 
persönlich neutrale Kommunikations-, Diskussions- 
oder Informationsinstrumente).

§ 6 
Berichtspflicht

Zum Ende einer jeden Legislaturperiode legt das für 
Kultur zuständige Ministerium einen Bericht über die 
Durchführung des Pfl ichtexemplargesetzes vor. Dabei 
sollen auch die Veränderungen der Medienlandschaften 
und deren Auswirkungen auf die Sammeltätigkeit darge-
stellt werden.

§ 7 
Entschädigung

(1) Der Ablieferungspfl ichtige hat gegen die Bibliothek 
einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe der Hälfte 
des Ladenpreises, wenn das abgelieferte Medienwerk in 
einer Aufl age von weniger als 300 Stück hergestellt wird 
und der Ladenpreis mehr als 200 Euro beträgt. Dies gilt 
nicht, wenn die Herstellung des Medienwerkes aus 
öffentlichen Mitteln gefördert wurde.

(2) Die Entschädigung wird auf Antrag gewährt. Der 
Antrag ist spätestens bei der Ablieferung zu stellen. Die 
Ablieferungspfl icht wird durch die Antragstellung nicht 
berührt.

§ 8 
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig die Verpfl ichtung zur Ablieferung von Pfl ichtexem-
plaren nach § 1 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sind die Bezirksregierungen.

§ 9 
Ermächtigung

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung weitere Bestimmungen über die 
Art der abzuliefernden Medienwerke, die Ausgabe und 
Ausstattung der Pfl ichtexemplare, die Ablieferungsfris-
ten, das Verfahren bei der Ablieferung und die Ein-
schränkung der Ablieferungspfl icht für bestimmte Gat-
tungen von Medienwerken zu erlassen.

§ 10 
Übergangsregelung

Körperliche Medienwerke, die in der Zeit vom 1. Januar 
2012 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erschienen 
sind, sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes abzu-
liefern, wenn im Zeitpunkt ihres Erscheinens die Voraus-
setzungen des § 1 Absatz 1 gegeben waren und ihre Ver-
breitung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes andauert.

§ 11 
Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2022 
außer Kraft.
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Artikel 2
Änderung des Archivgesetzes

Das Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen 
Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz 
Nordrhein-Westfalen – ArchivG NRW) vom 16. März 
2010 wird wie folgt geändert:

In §  6 Absatz  5 werden die Wörter „Druckwerk bzw. 
einer elektronischen Publikation im Sinne von §  3 
Absatz  1 des Pfl ichtexemplargesetzes“ durch das Wort 
„Medienwerk“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Januar 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Für den Finanzminister 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

zugleich für den 
Minister für Inneres und Kommunales 

und die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2013 S. 31
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Gesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes 

in Nordrhein-Westfalen
Vom 29. Januar 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes in 

Nordrhein-Westfalen
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Artikel 1
Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

(Klimaschutzgesetz NRW)

§ 1 
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung von Klima-
schutzzielen sowie die Schaffung der rechtlichen Grund-
lagen für die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, 
Berichterstattung über und Fortschreibung von Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit sollen 
der Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen nachhaltig ver-
bessert, die negativen Auswirkungen des Klimawandels 
begrenzt und Beiträge zu den nationalen und internatio-
nalen Anstrengungen beim Klimaschutz geleistet wer-
den. Das Gesetz richtet sich an die in §  2 Absatz  2 
genannten öffentlichen Stellen.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2), 
Methan (CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), Fluorkohlen-
wasserstoffen (H-FKW/ HFC), perfl uorierten Kohlenwas-
serstoffen (FKW/PFC) und Schwefelhexafl uorid (SF6), 
die in Nordrhein-Westfalen entstehen. Diese werden 
gemäß ihres Treibhausgaspotentials umgerechnet in CO2-
Äquivalente.

(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Landesregierung, Behörden, Einrichtungen, Sonderver-
mögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Lan-
des unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder berufl icher Ange-
legenheiten dienen oder es sich um einen kommunalen 
Zweckverband oder eine kommunale Anstalt handelt. 
Dem stehen juristische Personen des Privatrechts gleich, 
bei denen ein bestimmender Einfl uss der Stellen nach 
Satz 1 besteht.

§ 3 
Klimaschutzziele

(1) Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in 
Nordrhein-Westfalen soll bis zum Jahr 2020 um mindes-
tens 25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um mindestens 
80  Prozent im Vergleich zu den Gesamtemissionen des 
Jahres 1990 verringert werden.

(2) Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kom-
men der Steigerung des Ressourcenschutzes, der Res-
sourcen- und Energieeffizienz, der Energieeinsparung 
und dem Ausbau Erneuerbarer Energien besondere 
Bedeutung zu.

(3) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von sektorspezifi -
schen und auf die jeweilige Region abgestimmten Anpas-
sungsmaßnahmen zu begrenzen.

§ 4 
Umsetzung der Klimaschutzziele durch 

die Landesregierung

(1) Für die Landesregierung sind die Klimaschutzziele 
des § 3 unmittelbar verbindlich. Die Landesregierung ist 
verpfl ichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, um 
die landesweiten Klimaschutzziele nach § 3 insgesamt zu 
erreichen und diese insbesondere durch die Erstellung 
und Umsetzung eines Klimaschutzplans und die Raum-
ordnung zu konkretisieren. Sie räumt der Steigerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und Energieeffi-
zienz, der Energieeinsparung und dem Ausbau Erneuer-
barer Energien besondere Bedeutung ein. Darüber hin-
aus wird die Landesregierung Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten fördern. Gleichzeitig soll das Verständnis 
der Bevölkerung für Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsmaßnahmen unter anderem durch Bildung, Ausbil-

dung, Information, Beratung und Motivation gesteigert 
werden.

(2) Die Landesregierung erstellt einen Klimaschutzplan 
nach § 6.

(3) Die Landesregierung hat eine Vorbildfunktion bei 
der Erreichung der Klimaschutzziele und legt ein ver-
bindliches Konzept zur Schaffung einer insgesamt kli-
maneutralen Landesverwaltung nach § 7 vor.

(4) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass:

1.   neue Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten sowie die Verwendung von Fördermitteln des Lan-
des die Ziele des Gesetzes unterstützen,

2.   durch ein geeignetes Verfahren bestehende Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften überprüft 
und gegebenenfalls geändert oder aufgehoben wer-
den, soweit sie den Zielen des Gesetzes entgegenste-
hen.

§ 5 
Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen

(1) Die anderen öffentlichen Stellen haben ebenfalls eine 
Vorbildfunktion beim Klimaschutz insbesondere zur 
Minderung der Treibhausgase, zum Ausbau der Erneuer-
baren Energien sowie zur Anpassung an den Klimawan-
del. Die anderen öffentlichen Stellen stellen Klima-
schutzkonzepte auf. Die Landesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Anforderungen 
an die Klimaschutzkonzepte zu konkretisieren und 
abweichend von Satz  2 die Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie die Stellen nach § 2 Absatz 2 Satz 2, bei 
denen ein bestimmender Einfl uss durch die Gemeinden 
und Gemeindeverbände besteht, zur Erstellung von Kli-
maschutzkonzepten zu verpfl ichten. Ein daraus resultie-
render fi nanzieller Ausgleich (Belastungsausgleich) für 
Gemeinden und Gemeindeverbände ist einschließlich 
eines Verteilschlüssels in die Rechtsverordnung gemäß 
Satz 3 aufzunehmen.

(2) Die anderen öffentlichen Stellen setzen die Vorgaben 
des Klimaschutzplans nach §  6 Absatz  4 Nummer  2, 4 
und 6 um, sofern diese nach §  6 Absatz  6 verbindlich 
werden.

(3) Die Klimaschutzkonzepte der öffentlichen Stellen 
mit Ausnahme der Gemeinden und Gemeindeverbände 
und der Stellen nach § 2 Absatz 2 Satz 2 sind erstmals 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes fertig zu stellen. Die Gemeinden und Gemein-
deverbände und die Stellen nach §  2 Absatz  2 Satz  2 
erstellen ihre Klimaschutzkonzepte zwei Jahre nach 
Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Absatz  1 
Satz 3.

§ 6 
Klimaschutzplan

(1) Die Landesregierung erstellt unter umfassender 
Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen sowie der 
kommunalen Spitzenverbände einen Klimaschutzplan, 
der vom Landtag beschlossen wird.

(2) Der Klimaschutzplan konkretisiert die notwendigen 
Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele nach 
§  3. Der Klimaschutzplan wird erstmals im Jahr 2013 
erstellt und danach alle fünf Jahre fortgeschrieben.

(3) Im Klimaschutzplan sind auch die Wirkungsbeiträge 
und die Wechselwirkungen von Maßnahmen des Bundes 
sowie der Europäischen Union auf Nordrhein-Westfalen 
einzubeziehen und darzustellen. Ferner sind die Wir-
kungsbeiträge und Wechselwirkungen von Produktions-
verlagerungen nach und aus Nordrhein-Westfalen bei 
der Berechnung der Gesamtemissionen in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen. Für die in § 2 Absatz 2 Satz 2 
genannten juristischen Personen sind Vorgaben des Kli-
maschutzplans wettbewerbsneutral zu gestalten.

(4) Der Klimaschutzplan besteht insbesondere aus fol-
genden zentralen Elementen:

1.   Zwischenziele zur Reduktion der Gesamtmenge von 
Treibhausgasen für den Zeitraum bis 2050;
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2.   Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, zur 
Energieeinsparung, zur Erhöhung der Ressourcen- 
und Energieeffizienz sowie des Ressourcenschutzes;

3.   eine Ermittlung und Darstellung der Potenziale und 
der Beiträge für die einzelnen Sektoren;

4.   nachhaltige Strategien und Maßnahmen, um die Kli-
maschutzziele sowie die im Klimaschutzplan genann-
ten Zwischenziele und sektoralen Zwischenziele zu 
erreichen;

5.   ein verbindliches Konzept für eine insgesamt kli-
maneutrale Landesverwaltung nach § 7;

6.   sektorspezifi sche Strategien und Maßnahmen, um die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels zu be-
grenzen.

Soweit erforderlich, enthält der Klimaschutzplan auch 
Hinweise und Vorgaben für die Gebiete des Landes 
gemäß § 2 Absatz 3 Landesplanungsgesetz.

(5) Bei der Erstellung des Klimaschutzplans sind Maß-
nahmen aus anderen Fachplanungen, die zur Erreichung 
der Klimaschutzziele nach § 3 geeignet sind, zu berück-
sichtigen.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorgaben des Klimaschutzplans nach §  6 
Absatz 4 Nummer 2, 4 und 6 für öffentliche Stellen für 
verbindlich zu erklären. Sie erlässt die Rechtsverord-
nung nach Anhörung, unbeschadet des § 3 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, des für Klima-
schutz zuständigen Ausschusses des Landtags. Ein dar-
aus resultierender fi nanzieller Ausgleich (Belastungsaus-
gleich)  für Gemeinden und Gemeindeverbände ist 
einschließlich eines Verteilungsschlüssels in die Rechts-
verordnung gemäß Satz 1 aufzunehmen.

§ 7 
Klimaneutrale Landesverwaltung

Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 eine 
insgesamt klimaneutrale Landesverwaltung zu errei-
chen. Dafür legt die Landesregierung für die Behörden, 
Einrichtungen, Sondervermögen und Hochschulen des 
Landes sowie die Landesbetriebe ein verbindliches Kon-
zept als Teil des Klimaschutzplans vor. Dieses umfasst 
insbesondere die Notwendigkeit zum Ressourcenschutz, 
zur Ressourcen- und Energieeffizienz, zur Energieein-
sparung sowie zur Deckung des Energiebedarfs durch 
regenerative Energiequellen.

§ 8 
Monitoring

(1) Die Klimaschutzziele und die Umsetzung der Maß-
nahmen des Klimaschutzplans werden von einem wis-
senschaftlich fundierten Monitoring begleitet. Die Er-
gebnisse des Monitorings werden veröffentlicht und 
bilden die Grundlage für die Fortschreibung des Klima-
schutzplans sowie für die Arbeit des Sachverständigen-
rates Klimaschutz nach § 9.

(2) Zentrale Elemente des Monitorings sind:

1.   eine aktuelle Erhebung der Treibhausgasemissionen 
in Nordrhein-Westfalen;

2.   eine Darstellung der erwarteten Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen 
sowie eine Abschätzung der Wirkungen der einzelnen 
Maßnahmen des Klimaschutzplans und deren Bei-
träge zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie 
Zwischenziele und sektoraler Zwischenziele;

3.   eine Berücksichtigung weiterer Aspekte, die bei der 
Umsetzung der klima- und energiepolitischen Maß-
nahmen von Bedeutung sind, unter anderem Aus-
wirkungen auf Natur und Umwelt, Kosten, Nutzen, 
Innovationsaspekte, gesamtwirtschaftliche Wechsel-
wirkungen;

4.   eine Berücksichtigung der Wirkungsbeiträge und 
Wechselwirkungen gemäß § 6 Absatz 3;

5.   Vorschläge für eine Fortschreibung des Klimaschutz-
plans sowie für die Festlegung neuer Zwischenziele 
und sektoraler Ziele;

6.   ein Überblick über die Auswirkungen des Klimawan-
dels auf Mensch, Natur und Umwelt und der durch-
geführten Anpassungsmaßnahmen in Nordrhein-
Westfalen;

7.   eine Berücksichtigung der sozialen und beschäfti-
gungspolitischen Auswirkungen des Klimawandels 
und der Maßnahmen des Klimaschutzplans.

§ 9 
Sachverständigenrat Klimaschutz 

Nordrhein-Westfalen

(1) Es wird ein Sachverständigenrat Klimaschutz einge-
setzt, dem fünf Persönlichkeiten aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen angehören. Die Mitglieder 
des Sachverständigenrates Klimaschutz werden von der 
Landesregierung für die Dauer von fünf Jahren berufen.

(2) Der Sachverständigenrat Klimaschutz achtet auf die 
Einhaltung der Klimaschutzziele und berät die Landes-
regierung bei der Erarbeitung und Fortentwicklung des 
Klimaschutzplans. Der Rat kann sich auf eigene Initia-
tive, auf Anregung des Landtages oder auf Anfrage der 
Landesregierung mit spezifi schen Themen der Klima- 
und Energiepolitik befassen.

(3) Auf Grundlage des Monitorings führt der Sachver-
ständigenrat Klimaschutz alle fünf Jahre, jeweils vor der 
Fortschreibung des Klimaschutzplans eine Bewertung des 
Umsetzungsstandes der Klimaschutzmaßnahmen durch 
und legt der Landesregierung sowie dem Landtag einen 
Bericht vor, der auch Empfehlungen beinhalten kann.

(4) Die Landesregierung nimmt zum Bericht binnen drei 
Monaten gegenüber dem Landtag Stellung.

§ 10 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz, insbe-
sondere zur Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaan-
passungsmaßnahmen und zur Erreichung der Klima-
schutzziele nach § 3, erstattet die Landesregierung unter 
Berücksichtigung des Monitorings nach §  8 und des 
Berichts des Sachverständigenrates Klimaschutz nach 
§ 9 dem Landtag bis zum 31. Dezember 2020 und danach 
alle fünf Jahre einen Bericht.
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Artikel 2
Änderung des Landesplanungsgesetzes

Das Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16.  März 2010 (GV. NRW. S.  212), wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 12 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Vorliegende Fachbeiträge und Konzepte (z. B. Kli-
maschutzkonzepte) sind bei der Erarbeitung von Raum-
ordnungsplänen zu berücksichtigen.“

2.  In § 12 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) In den Raumordnungsplänen sind die räumli-
chen Erfordernisse des Klimaschutzes und der An-
passung an den Klimawandel als Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung festzulegen. Zur raumordne-
rischen Umsetzung des §  3 Klimaschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen sind die genannten Klima-
schutzziele als raumbezogene Ziele und Grundsätze 
umzusetzen und/oder nachgeordneten Planungsebe-
nen entsprechende räumliche Konkretisierungsauf-
träge zu erteilen.“

3.  In § 12 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

  „(7) Die Raumordnungspläne müssen auch diejeni-
gen Festlegungen des Klimaschutzplans NRW umset-
zen, die gemäß § 6 Absatz 6 Klimaschutzgesetz NRW 
für verbindlich erklärt worden sind, soweit sie durch 
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können.“
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Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Januar 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales, 

zugleich für den 
Finanzminister

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

zugleich für den 
Minister für Inneres und Kommunales 

und die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Dr. Angelica  S c h w a l l - D ü r e n

– GV. NRW. 2013 S. 33


